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Schutzkonzept
für die Gemeindeversammlung vom 24. 11. 2020

l. Ausgangstage

Gestützt auf Art. 4 der Covid-19-Verordnung besondere Lage, SR 818. 101.26, hat
der Gemeinderat für die Durchführung der Gemeindeversammlung ein Schutzkon-
zept zu erarbeiten und umzusetzen. Gemäss Art. 6 und Art. 4 Abs. 2 Lit. b der
Verordnung sind die Kontaktdaten zu erheben und Sitzplatzsektoren von je 100
Personen zu bilden.

Neben der aktuellen COVID-19-Verordnung des Bundesrats sind folgende überge-
ordneten Grundsätze einzuhalten:

• Maskenpflicht beim Eingang und in der Mehrzweckhalle; Nach Art. 3b Abs. 2 lit.
b der Covid-19-Verordnung besondere Lage sind Personen, die nachweisen kön-
nen, dass sie aus besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine Ge-
sichtsmasken tragen können, von der Maskenpflicht ausgenommen.

• Einhaltung der Hygieneregetn des Bundesamts für Gesundheit (BAG)
• Distanz halten (1. 5 m Abstand)
• Rückverfolgung von engen Kontakten durch Contact Tracing
• Bezeichnung der verantwortlichen Person

2. Verantwortliche Personen

Die Verantwortung betreffend Einhaltung des Schutzkonzeptes während dem In-
formationsanlass obliegt folgenden Personen:
• Gemeindeammann Patrick Fischer
• Gemeindeschreiberin Christine Gottermann

3. Massnahmen

Contact Tracing

Vorgaben
Das Ansteckungsrisiko bzw. die Weiter-
Verbreitung des Virus wird verhindert.

Massnahmen

• Mit der Angabe der Telefon-Nr. auf
dem Stimmrechtsausweis wird das

Contact Tracing sichergestellt.
• Bei einer Ansteckung von COVID-19

innerhalb von 14 Tagen nach dem An-
lass sind die Teilnehmenden des An-

lasses angehalten, dies der Ge-
meindeverwaltung umgehend mitzu-
teilen.



Hygienevorschriften

Vorgaben
Die geltenden Hygienevorschriften wer-
den eingehalten.

Massnahmen

• Personen, die sich nicht gesund füh-
len oder als besonders gefährdet gel-
ten, wird von der Teilnahme am An-
lass abgeraten.

• Die Teilnehmenden sind angehalten,
sich beim Eintreffen in der Mehr-
zweckhalle sowie beim Verlassen die
Hände zu desinfizieren. Es wird aus-
reichend Desinfektionsmittel durch

die Gemeinde zur Verfügung gestellt.
• Beim Eingang und in der Mehrzweck-

halle - mit Ausnahme der Rednerin-

nen und Redner am Rednerpult - sind
Masken zu tragen. Weitere Ausnah-
men siehe Ausgangslage.

• Den Teilnehmenden werden auf Ver-

langen Schutzmasken ausgehändigt.
• Auf das Händeschütteln ist zu ver-

ziehten.

• Das Anfassen von Objektoberflächen
ist zu vermeiden.

• Zur Minimierung des Ansteckungs-
risikos durch Tröpfchen werden die
Mikrofone nach jedem Gebrauch des-
infiziert.

• Die öffentlichen Toiletten stehen zur

Verfügung und können unter Einhal-
tung der geltenden Hygienevorschrif-
ten genutzt werden.

Distanz halten

Vorgaben
Die geltenden Vorgaben in Bezug auf
das Distanz halten werden eingehalten.

Massnahmen

• Die Anwesenden werden gebeten,
während dem Anlass den Platz mög-
lichst nicht zu verlassen und die
Sektoren nicht zu wechseln.

• Zur Sicherstellung eines geordneten
Zutritts zur Mehrzweckhalle erfolgt
der Einlass unter Einhaltung der Ab-
standsvorschriften von 1. 5 m.

• Beim Einlass wird die Sektorentren-

nung von max. 100 Personen sicher-
gestellt.

• Die Stühle sind wenn möglich so an-
geordnet, dass die erforderlichen Ab-
stände von 1. 5 m eingehalten wer-
den.

• Nach Abschluss des Anlasses sind die

Teilnehmenden angehalten, den Platz
gestaffelt (nach Sitzreihen) zu verlas-
sen.
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Information / Kommunikation

Vorgaben
Die Öffentlichkeit bzw. die Teilneh-

menden werden in geeigneter Form
über das geltende Schutzkonzept in-
formiert.

Massnahmen

• Das Schutzkonzept wird online auf der
Homepage publiziert.

• Zu Beginn und am Ende des Anlasses
macht Gemeindeammann Patrick
Fischer auf die Inhalte des Schutz-

konzeptes aufmerksam.
• Durch Plakate beim Zugang zur Mehr-

zweckhalle werden auf die wichtigsten
Massnahmen des Schutzkonzeptes
hingewiesen. Das vorliegende Kon-
zept wird beim Eingang aufgelegt.

Fahrwangen, 24. November 2020

GEMEINDERAT FAHRWANGEN

^^ ̂ >^-^^
Patrick Fischer

Gemeindeammann

Christine Gottermann
Gemeindeschreiberin
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